
 

___________________________________________________________ 

Gebührensatzung für die 
Fachakademie für Sozialpädagogik der PFH gemeinnützige GmbH Feucht  

  
  

 § 1 Gebührenschuldner 

Die PFH gemeinnützige GmbH erhebt Gebühren für die Teilnahme solcher Bewerber  an Prü-
fungen der Fachakademie für Sozialpädagogik, die nicht Studierende der Fachakademie der 
PFH gemeinnützige GmbH Feucht sind. Gebührenschuldner ist, wer sich anmeldet, um 
  
1.      als anderer Bewerber nach § 63 der Fachakademieordnung (FakO) vom 9. Mai 2017 

(GVBl. S. 118) in der jeweils geltenden Fassung an der Abschlussprüfung teilzuneh-
men; 

  
2.     eine Ergänzungsprüfung oder Zusatzprüfung nach der Prüfungsordnung für die Ergän-

zungsprüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife oder eine Nachprüfung oder Zusatz-
prüfung nach § 62 und § 63 Abs. 4 FakO abzulegen, ohne Studierender der Fachaka-
demie für Sozialpädagogik der PFH gemeinnützige GmbH Feucht zu sein 

  
3.      die staatliche Abschlussprüfung im Berufspraktikum als anderer Bewerber abzulegen, 

ohne Studieren-der der Fachakademie für Sozialpädagogik der PFH gemeinnützige 
GmbH Feucht zu sein. 

  
Bei Prüfungsteilnehmerinnen/Prüfungsteilnehmern, die im Genehmigungsverfahren einer 
Schulneugründung geprüft werden oder die an einer öffentlich geförderten Bildungsmaß-
nahme teilnehmen, ist der Gebührenschuldner die neu gegründete Schule im Genehmi-
gungsverfahren bzw. der Maßnahmenträger. 
  
  

§ 2 Gebühr für Anmeldung 
  

Für die Anmeldung zu einer Prüfung nach § 1 Satz 2 Nrn. 1 bis 3 wird eine Grundgebühr 
von 20,-- Euro erhoben. 

§ 3 Gebühr für Teilnahme an der Abschlussprüfung zum Staatlich anerkannten Er-
zieher 

   

Für die Teilnahme an der Abschlussprüfung für andere Bewerber zum Staatlich anerkannten 
Erzieher gemäß § 1 Satz 2 Nr. 1 wird eine Gebühr in Höhe von 928,-- Euro erhoben. Bei 
Prüfungsteilnehmerinnen/Prüfungsteilnehmern im Sinne von § 1 Satz 3 beträgt die Gebühr 
2.360,-- Euro. Hinzukommen als Auslagen die anfallenden Reisekosten für die Abnahme der 
praktischen Prüfung nach den jeweils aktuellen reisekostenrechtlichen Regelungen für Lehr-
kräfte an staatlichen Schulen. 
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§ 4 Gebühr für Teilnahme an zusätzlichen Prüfungen, Nachprüfungen sowie Er-
gänzungsprüfungen 

  

Für die Teilnahme an einer zusätzlichen Prüfung, Nachprüfung oder Ergänzungsprü-
fung gemäß § 1 Satz 2 Nr. 2 werden 
  
1.       für jede schriftliche Prüfung 

  
und 
  
2.      für die Abnahme jeder mündlichen oder praktischen Prüfung einschließlich Material 
  

a) bis 30 Minuten                                      120,-- Euro, 
  

b) bis 45 Minuten                                      160,-- Euro 
  
erhoben. 
  
Hinzukommen als Auslagen die anfallenden Reisekosten für die Abnahme der prakti-
schen Prüfung nach den jeweils aktuellen reisekostenrechtlichen Regelungen für 
Lehrkräfte an staatlichen Schulen. 
  
  

§ 5 Gebühr für Teilnahme an der Abschlussprüfung im Berufspraktikum 
  

Für die Teilnahme an der Abschlussprüfung für andere Bewerber des Berufspraktikums ge-
mäß § 1 Satz 2 Nr. 3 wird eine Gebühr in Höhe von 1.290,-- Euro erhoben. Hinzukommen 
als Auslagen die anfallenden Reisekosten für die Abnahme der praktischen Prüfung nach 
den jeweils aktuellen reisekostenrechtlichen Regelungen für Lehrkräfte an staatlichen Schu-
len. 
  
  

§ 6 Fälligkeit der Gebühren 
  
Die Gebühren sind einen Monat nach Erhalt der Zahlungsaufforderung fällig. 
  

§ 7 Rücktritt 
  

Tritt der Prüfling vor oder während der Prüfung von der Prüfung zurück, so können die Prü-
fungsgebühren ganz oder teilweise erlassen werden. Die Entscheidung darüber trifft die Ge-
schäftsführung. 
  
  

§ 8 Inkrafttreten 

  

Diese Satzung tritt am 01.08.2023 in Kraft. Sie bleibt gültig, bis eine neue Satzung erlassen 
wird.

a) bis 120 Minuten 110,-- Euro,

b) bis 180 Minuten 170,-- Euro,

c)  bis 240 Minuten 230,-- Euro


